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I Räumlicher Geltungsbereich 

Das Plangebiet liegt im Städtedreieck Essen/Oberhausen/Bottrop inmitten 
der Rhein-Herne-"Kanalzone" im Stadtteil Bergeborbeck. Die Entfernung zur 
Essener Innenstadt beträgt ca. 6 km. 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanentwurfes wird in etwa begrenzt 

- im Norden durch den Rhein-Herne-Kanal, 

- im Osten durch das Sondergebiet des Stadthafens, 

- im Süden durch die Straße "Sulterkamp", ... 

- im Westen durch das Grundstück Bottroper Straße 402 und die Alumini- 
urnhütte. 

Das Plangebiet hat eine Gesamtgröße von 86,21 ha. Die Abgrenzung des 
räumlichen Geltungsbereiches wird im Plan durch eine Signatur gem. 
PlanzVO eindeutig festgesetzt. 

II Städtebauliche Situation 

1 Historische Nutzung 

Um 1850 wurde das Gelände z.T. landwirtschaftlich genutzt und lag im 
Überschwemmungsbereich der Emscher und der kleinen Emscher. Die dama- 
lige mittlere Geländehöhe betrug 36.0 m ü. NN. 

Um 1900 nahmen in der Umgebung des Gebietes einige Zechen, Kokereien 
sowie eine Eisen- und Zinkhütte ihren Betrieb auf. 

Von 1900 bis 191 1 entwickelte sich das Gelände von einer Bruchwald-Auen- 
Sumpflandschaft zu trockenem Grünland. 

191 1 wurde der Rhein-Herne-Kanal fertiggestellt. 

1917 begann der Bau des Siemens-Martin-Werkes 7, ungefähr an der Stelle 
des jetzigen Standortes der Aluminiurnhütte. 

Um 1920 Beginn der Kanalisierung, Ausbau des Krupp-Hafens und erste 
Aufschüttung des Geländes, vor allem im Hafenbereich. Aufschüttungsmate- 
rial: Hafenaushubmaterial (Sande und Kiese), Aschen, Trümmerschutt aus 
dem ersten Weltkrieg und Abfallprodukte der umliegenden industriellen Pro- 
duktionsanlagen. 

1922/23 Errichtung des Walzwerkes 3 in  unmittelbarer Nachbarschaft des 
Siemens-Martin-Werkes 7. 



1926 Baubeginn des Hüttenwerkes Borbeck mi t  zwei Hochöfen südlich des 
Krupp-Hafens und nördlich des Siemens-Martin-Werkes 7. 

1926 - 1927 Aufschüttung des Hüttengeländes und der Halbinsel. 

Ab 1934 Errichtung der ersten Versuchsrennanlageauf dem Gelände des 
Hüttenwerkes. 

1943 Errichtung der zweiten Versuchsrennanlage. 

1939 - 1945 Ausweitung des Siemens-Martin-Werkes 7 mit mehreren Elek- 
troöfen nach Norden (Panzerbauprogramm). 

1946 - 1947 Demontage des Hüttenwerkes Borbeck und Abtransport in die 
damalige UdSSR. 

1957 Errichtung der dritten Versuchsrennanlage. 

1960 Inbetriebnahme der "Rennanlage Rhein-Ruhr" als Gemeinschaftsunter- 
nehmen von neun deutschen Hütten- und Stahlwerken auf dem Gelände des 
demontierten Hüttenwerkes. 

1963 Stillegung der "Rennanlage" und teilweise Demontage. Reste der An- 
lage sind noch heute auf dem Gelände zu erkennen. 

1969 Baubeginn der Aluminiumhütte und weitgehende Nivellierung des 
Geländes auf 40,O m ü. NN. 

2 Gegenwärtige Nutzung 

Das Areal hat eine Gesamtfläche von Ca. 150 ha. Davon beans~rucht die ~ -~ ~~ - ~-~ 
~ - 9 ~ ~ ~ -  ~ ~ 

Aluminiumhütte Ca. 46,5 ha. Die restliche Fläche wird i n  Teilbereichen ge- 
nutzt. Zur Aufrechterhaltung des Betriebes unterhält die Aluminiumhütte 
eine Vielzahl von betriebstechnischen Anlagen außerhalb ihres engeren Be- 
reiches. Hierzu gehören u.a. Gleisanlagen, Verladekai, Tonerdesilos, Rück- 
kühlwerk, Pumpstation und diverse Medien- und Transportleitungen. Einige 
Bereiche (Halbinsel und südöstlicher Bereich) sind ungenutzt, so daß sich 
dort im Laufe der Jahre eine reichhaltige Flora und Fauna entwickeln konnte. 
Die Hallen des ehemaligen Walzwerkes und des Caster-&Gebäudes im nord- 
östlichen Bereich sind zur Zeit an Dritte vermietet und werden intensiv ge- 
nutzt. Diese Gebäude sind im übrigen erhaltenswert. 

Zwischen Hafenbecken und Aluminiumhütte liegt das ca. 13 ha große Ge- 
lände der ehemaligen Rennanlage. Nach Abbau der Anlagen vor Ca. 30 Jah- 
ren blieben zahlreiche Betriebsgebäude, Fundamente, Aufschüttungen, Bun- 
keranlagen und Gruben zurück. Die zum Teil hochaufragenden Ruinen sind 
für  jegliche Weiternutzung ungeeignet. 

Das Ruinenfeld ist im Verlauf der letzten Jahre durch natürliche Sukzession 
stark überwachsen. 



3 Verkehrliche Anbindung 

Das Plangebiet ist an drei überregionale Verkehrsträger angeschlossen: 

- über die A 42 an das Bundesautobahnnetz 

- über den Güterbahnhof Essen Vogelheim an das Bahnnetz 

- über den Essener Stadthafen an das Wasserstraßennetz. 

Die Entfernung zur Essener lnnenstadt beträgt ca. 6 km, zur lnnenstadt Bot- 
trops ca. 5 km. 

4 Städtebauliches Umfeld und Landschaftsbild 

Kennzeichnend für die Besiedelung des gesamten Emscherraumes i s t  das 
Nebeneinander kontrastierender Nutzungen wie Wohnen und Gewerbe. 
Mischgebiete als Übergänge fehlen. Dieses gilt auch für das nähere Umfeld 
des Plangebietes. Ein Netz von Verkehrswegen (Eisenbahntrassen, Straßen, 
Kanälen) durchschneidet den Raum. Den darin eingebetteten gewerblich ge- 
nutzten Flächen fehlt hinsichtlich der Bebauung jegliche Ordnung. Streng 
geordnet hingegen ist die Bebauungsstruktur der Aluminiumhütte. Sie ori- 
entiert sich an einem orthogonalen Nordwest/Südwest gerichteten Erschlie- 
ßungsnetz. 

Durch die unregelmäßige Grenzbebauung des Hafen- und Gewerbegebietes 
wirkt diese Raumkante städtebaulich undefiniert. 

Das Plangebiet weist nur geringe Höhendifferenzen auf. Der niedrigste Punkt 
m i t  37.6 m ü.NN. befindet sich im Süden des Areals. Der größte Teil des Ge- 
ländes liegt auf einer Höhe von 40,5 m ü. NN. Das Gelände steigt somit von 
Süden nach Norden leicht an und fällt zum Hafen hin wieder ab. 

Das Umfeld des Plangebietes (Emscherzone) weist ebenfalls nur geringe Hö- 
hendifferenzen auf. Größere Bodenerhebungen bilden einige (begrünte) Ab- 
raumhalden und zwei Kohlehalden. 

Das Landschaftsbild des Gebietes selbst prägen insbesondere die drei 700 m 
langen Ofenhallen und der 180 m hohe Abgasschornstein der Aluminium- 
hütte. Weitere Landmarken sind die beiden ca. 60 m hohen Tonerdesilos am 
Hafenbecken. Durch seine "Lage am Wasser" besitzt das Gebiet außerdem 
bemerkenswerte städtebaulich /landschaftliche Qualitäten. 

Die Sicht vom Zentrum des Plangebietes reicht über das Georg-Melches- 
Stadion hinweg biszur Essener lnnenstadt m i t  Rathaus und der Hochhaus- 
gruppe am Hauptbahnhof. 



111 Umweltsituation 

1 Altlasten 

Das Gelände ist Teil eines sich seit der Jahrhundertwende entwickelnden 
Industriegebietes, das als Hüttenstandort bzw. Standort für  drei Rennanla- 
gen genutzt wurde und bis in die Gegenwart Standort der Aluminiumhütte 
ist. Der Standort ist gekennzeichnet durch den Aufbau und Abbruch kom- 
pletter Industrieanlagen, den damit verbundenen Bodenbewegungen und 
den Auswirkungen des 2. Weltkrieges. 

Nach Darstellung des Katasters der Stadt Essen über Altablagerungen und 
Altstandorte befinden sich innerhalb des Plangebietes die Verdachtsflächen 
Nr. 2312.11, Nr. 2312.12 und Nr.23/3.01. 

Die Nutzung des Geländes (ehern. Feuchtgebiet) als Industriestandort wurde 
ermöglicht durch Kanalisierung und umfangreiche AufschüttungsmaBnah- 
men. Die sehr heterogene Überdeckung des gewachsenen Bodens, vor allem 
mi t  Aschen, Schlacken, Haldenmaterial, Bauschutt und gemischtkörnigem 
Bodenaushub, weist Mächtigkeiten von 1 bis > 10 m auf. 

Hydrogeologische Untersuchungen auf dem Gelände haben gezeigt. daß eine 
inselartiq erscheinende Hochlaqe des Grundwassers im Osten des Grundstük- 
kes vorkommt, von der aus de r~ rundwassers~ ie~e l  nach Norden, Nordwe- 
sten und Südwesten abfällt. 

Standortspezifisch und aufgrund der Zusammensetzung des Anschüttungs- 
materials ist der Boden vornehmlich mi t  Leicht- und Schwermetallen, poly- 
zyklisch aromatischen Kohlenwasserstoffen, Cyaniden und in untergeordne- 
ter Rolle mi t  Phenolen, Kohlenwasserstoffen, BTX-Aromaten und PCB bela- 
stet. Punktuell reichen kontaminierte Bereiche aufgrund entsprechender 
Aufschüttungsmächtigkeiten bis in den Bereich des Grundwassers, das nach 
den Ergebnissen bisher durchgeführter Untersuchungen lokal auffällig Ver- 
unreinigungen mit standortspezifischen Stoffen aufweist. 

2 Klima 

Im Gebiet der Emscherniederung ist in Teilbereichen mi t  langen Bodeninver- 
sionen und hohen Immissionen zu rechnen. Der B-Planbereich gehört zu die- 
sem Gebiet. Es ist darüber hinaus in zwei verschiedene Klimata zu unterteilen 
- in das "lndustrieklima" und in das "Grünflächen- und Parkklima". 

Der zentrale Bereich der Aluminiumhütte mi t  den Hallen und der Filteran- 
lage ist dem Industrieklima, das restliche Gelände dem Grünflächen- und 
Parkklima zuzuordnen. Das "lndustrieklima" is t  durch ein verändertes Strah- 
lungsfeld, starke Aufheizung, Abwärme. Feuchteproduzenten, Windfeldver- 
änderungen und Emittenten charakterisiert. Damit verbunden sind Emissio- 
nen in Form von Abwärme, Wasserdampf und Luftschadstoffen. 

Die Altbaumbestände und offenen Wiesenflächen des Areals erfüllen die 
Bedingungen für ein ,,Grünflächen- und Parkklima". Neben der Filterwirkung 
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wirken sich die Reduzierung der extremen Winde und der Wechsel von 
beschatteten und besonnten Gebieten positiv auf das Gelände aus. Der 
offene Kronenraum gewährleistet eine genügend starke nächtliche 
Abkühlung. Für die Kanalzone (Essener Norden) empfiehlt die Klimaanalyse 
der Stadt Essen Emissionen aller Art - besonders bodennah - stark zu redu- 
zieren, den Baumbestand wegen seiner Filterfunktion deutlich zu vermehren 
und dichte Bebauung zu vermeiden. 

Die Belastungssituation des Areals ist durch hohe NOx, So2-, Staub- bzw. 
Schwebstoffimmissionswerte gekennzeichnet. Die Ansiedlung von Industrie- 
betrieben, die im nennenswerten Umfang Staub-, NOx, So2-emittierende 
Produktionsprozesse aufweisen, und die zu einer Verschlechterung der Im- 
missionssituation führen (2.B. Kraftwerke. Sonderabfallverbrennungsanlagen, 
Zementwerke) wird nur mit Auflagen möglich (Installation einer Emissions- 
minderungstechnik) sein. Die Begrenzung solcher prozeßbedingten Emissio- 
nen kann im Rahmen des Genehmigungsverfahrens nach dem Bundesimmis- 
sionsschutzgesetz gewährleistet werden. 

Wegen der langen Bodeninversionen ist auch anzustreben, kaltluftproduzie- 
rende Flächen, wie z. B. Wiesen und Felder zu reduzieren und durch parkarti- 
ge Freiflächen zu ersetzen. 

Rund um die Halde "Am Weidkamp" im Südwesten außerhalb des B-Plange- 
bietes befindet sich ein lokaler Grünzug. Seine Gehölzbestände übernehmen 
gewisse Filterfunktionen. Die klimatische Wirkung ist jedoch auf das Umfeld 
beschenkt und hat nur unbedeutende Wirkung auf das Klima im Areal. 

3 Bergbau 

Unter dem Gelände kann Bergbau umgehen. 

Im Bebauungsplan ist daher wegen nicht auszuschließender Bergsenkungen 
die Kennzeichnung auf Bergbau enthalten. 

4 Natur und Landschaft 

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes liegt im Naturraum "Emscher- 
niederung". 

Dasschon vor der letzten Eiszeit entstandene Emschertal i s t  mi t  Niederter- 
rassensanden gefüllt. Über ihnen liegt in z.T. 1 - 2 m tiefen eingeschnittenen 
Rinnen ein vielfältig verzweigtes Netz von meist lehmigen oder tonigen Ab- 
lagerungen der Emscher und ihrer Nebenbäche. 

Der auf Essener Gebiet bis zu 3 km breite Talraum ist heute stark überformt. 

Ausgedehnte Teilgebieten dieses Talraumes besaßen früher einen hohen 
Grundwasserstand. Das einstige umfangreiche Bruchwaldgebiet wurde durch 
Kanalisierung der Emscher und der Nebenbäche sowie durch Grundwasserab- 
senkungen größtenteils trockengelegt. Gleichzeitig wurde die natürliche 
Vorflut durch Bodensenkungen (Bergbau) weitgehend gestört. so daß große 



Gebiete über Pumpstationen vor Vernässung oder Überflutung geschützt 
werden mußten. 

Um 1920 begann die Aufschüttung des Geländes mit Hafenaushubmaterial 
(vor allem Sande und Kiese), Aschen und Trümmerschutt aus dem 1. Welt- 
ki'eg und Abfallprodukten der umliegenden industriellen Produktionsanla- 
ger;. Die Überdeckung des Geländes erfolgte im Mittel mi t  ca. 4 m. Die Auf- 
schüttung erreichte im Nordosten und Süden mit jeweils über 8 m ihre 
größte Mächtigkeit und ist im Osten bisSüdosten mit weniger als 2 m be- 
sonders flach. 

Der einzige unveränderte Bereich östlich der Aluminiumhütte ist Ca. 2,5 ha 
groß und wird als Emscherbruchwaldrelikt bezeichnet. 

. . 
Aufgrund dieser Entstehungsgeschichte is t  der Boden'überwiegend trocken, 
der Grundwasserflurabstand ist hoch bissehr hoch (über 2 m). In Jahreszei- 
ten mit geringem Niederschlag sinkt der Grundwasserspiegel noch mehr ab, 
wodurch die verbliebenen Kleingewässer periodisch trockenfallen. 

Bedingt durch die nahezu komplette Überformung des Geländes fehlt jegli- 
che bodenkundliche Grundlage für  die Beurteilung der potentiellen natürli- 
chen Vegetation. 

Die reale Vegetation weist eine mosaikartige und reichhaltige Struktur an 
Pflanzenarten und -gesellschaften auf. 

Hier sind anzuführen: 
- Wiesenflächen 
- Hochstaudenfluren 
- Gebüsch-Hochstauden-Grasfluren-Komplexe 
- Saumgesellschaften 
- Pioniergesellschaften auf Ruinen 
- Gebüschgesellschaften, Vorwaldgehölze 
- Laubholzforste oder Mittelwald 
- Fels- und Geröllfluren 
- Röhrichte 
- Rasenflächen 

insgesamt 3450 ha sind Wald im Sinne des Waldgesetzes, der restliche FIä- 
chenanteil is t  lndustriebrache in unterschiedlichsten Sukzessionsstadien. 
Hierunter befinden sich zahlreiche Arten und Gesellschaften, die in der Ro- 
ten Liste der gefährdeten Farn- und Blütenpflanzen des Landes Nordrhein- 
Westfalen aufgeführt sind (LÖLF 1986). 

Dem Strukturreichtum der Vegetation entspricht eine ebenso reichhaltige 
Fauna, vor allem Amphibien und Vögel. 

Beim Vergleich der Bestandsdaten is t  festzuhalten, daß sich irn Verlaufe der 
Sukzession (vor allem Ausbildung von Wald und Vorwaldstufen) die Vogel- 
welt dahin verändert hat, daß Wiesenbewohner, wie Wiesenpieper und 
Braunkehlchen den Gebüschbewohnern, wie Fitis, Heckenbraunelle, Garten- 
rotschwanz, weichen. Gerade unter jenen Wiesen- und Feldbewohnern fin- 
den sich besonders viele auf Roten Listen vertretene Vogelarten. 



Unter den Amphibien wurde folgendes Artenspektrum festgestellt: 
- Teichmolch 
- Kammolch 
- Kleiner Wasserfrosch 
- Teichfrosch 
- Seefrosch 
- Kreuzkröte 
- Geburtshelferkröte. 

IV Erfordernis der Planung 

' Anlaß der Planung . . 

Gemäß Werkslayout von 1974 sollten die Aluminiumhütte und die ange- 
schlossenen Betriebe im Endausbau nahezu die gesamte Fläche des Ca. 
150 ha großen Gebietes in Anspruch nehmen. Es waren z.B. sechs Ofenhallen 
von 940 m Lange vorgesehen. Realisiert wurden davon drei Ofenhallen von 
700 m Länge, die Gießerei, die Nebenbetriebe und erste Teile des Walzwerkes. 
Seit über zwei Jahrzehnten waren somit Ca. 60 010 der Flächen ungenutzt. 

Nach dem Erwerb der Gewerbeflächen durch die RWE Energie AG [1993), 
wurde 1994 eine Projektstudie angefertigt, m i t  dem Ziel. alle Facetten einer 
zielgerichteten und standortadäquaten Umnutzung zu beleuchten. Neben 
den planungsbezogenen Untersuchungen wurde ein gesondertes Markt- und 
Standortgutachten erstellt, das die immobilienwirtschaftlichen Aspekte und 
die regionale und lokale Wirtschaftsstruktur analysiert. 

Die Ergebnisse der Projektstudie mündeten in  einen städtebaulichen Rah- 
menplanvorentwurf des Projektträgers, der das unter wirtschaftlichen Ge- 
sichtspunkten erfolgversprechendste Verwertungsmodell mi t  dem präferier- * ten städtebaulichen Konzept zusammenführt. Es ist beabsichtigt, das Gebiet 
in verschiedenen Ausbaustufen zu entwickeln und einen Standort für 
"Produktion, Logistik, Technologie und Dienstleistung" zu errichten. 

2 Ziele und Zwecke der Planung 

Übergeordnetes Ziel der Bauleitplanung ist die Schaffung von Baugebieten 
für industrielle Nutzungen im Rahmen einer städtebaulich aeordneten Ent- 
wicklunq des ~lanciebises. Die wesentlichen Zielsetzunaen ;er Bauleit~la- 
nung fG das plangebiet sind im einzelnen wie folgt definiert: 

- Entwicklung und Sicherung von Flächen für die industrielle Nutzung 

- Gliederung der Bauflächen durch einen Grünzug in Nordsüdrichtung 

- Erhalt und Vernetzung wertvoller Biotopflächen 



V Planungsrechtliche Vorgaben 

1 Darstellungen im Gebietsentwicklungsplan 

Der GEP für  den Regierungsbezirk Düsseldorf (1986) stellt das Plangebiet als 
"Gewerbe- und Industrieansiedlungsbereich" dar. 

Bezüglich dieser Fläche wird in Abschnitt IV (Wirtschaft) als Ziel 3 
(Flächenangebote für Industriegebiete) formuliert: 

" Innerhalb der dargestellten Gewerbe- und lndustrieansiedlungsbereiche 
sollen ausreichende Flächenangebote für Industriegebiete unter Berücksich- 
tigung des lmmissionsschutzes und klimaökologisch bedingter Nutzungsein- 
schränkungen vorgehalten werden. 

Dies gi l t  insbesondere für die Gewerbe- und lndustrieansiedlungsbereiche 
..., Essen-Vogelheim ,... ". 

Im Entwurf des GEPs von 1996 ist der Bereich des Plangebietes größtenteils 
als „Bereich für  gewerbliche und industrielle Nutzungen" dargestellt, in  
einem Teilbereich (Halbinsel) als „Allgemeiner Freiraum- und Agrarbereich" 
(Anregung der Stadt Essen zum Entwurf 1996: Änderung in „Waldbereich8'). 

2 Entwicklung aus dem Flächennutzungsplan 

Der wirksame Flächennutzungsplan stellt für den Bereich "Bottroper Straße / 
Stadthafen" eine "gewerbliche Baufläche" dar. Die beabsichtigten Festset- 
zungen des Bebauungsplanentwurfes entsprechen grundsätzlich den Darstel- 
lungen des Flächennutzungsplans. Jedoch wird infolge der naturschutzrecht- 
lichen Eingriffsregelung insgesamt eine Zurücknahme der dargestellten 
gewerblichen Bauflächen erforderlich. 

Abweichend von der Darstellung des Flächennutzungsplanes wird im Bebau- 
ungsplan der Bereich der Halbinsel und ein Teil der an die Aluminiumhütte 
angrenzenden Flächen als "Wald" festgesetzt, weitere Flächenanteile als 
"private Grünfläche". 

Der Flächennutzungsplan is t  daher im Parallelverfahren nach § 8 (3) BauGB 
zu ändern. 

Die FNP-Änderung berücksichtigt die Vorgaben des GEPs (Entwurf 1996). 

3 verbindliche Bauleitplanung 

Das Bebauungsplangebiet überdeckt teilweise den rechtskräftigen Bebau- 
ungsplan 

Nr. 48/70 "Sulterkamp und 1. Änderung Hafenstraße". 



VI Planinhalte 

1 Ar t  der baulichen Nutzung 

Zielsetzung der Planung ist es, den Bereich "Bottroper Straße - Stadthafen" 
einer industriellen Nutzung zuzuführen. Als Ar t  der Nutzung werden dem- 
entsprechend "lndustriegebiete" (§ 9 BauNVO) festgesetzt. 

1.1 Industriegebiet 

Es werden ausschließlich lndustriegebiete festgesetzt, die gemäß 5 1 (4) 
BauNVO entsprechend ihren besonderen Bedürfnissen und Eigenschaften 
gegliedert werden. 

Hier i s t  insbesondere auf ihr Emissionsverhalten hinsichtlich 
Geräuschentwicklung und Luftverunreinigung abzustellen. 

Als maßgebliche lmmissionspunkte werden herangezogen: 
a) Wohnbebauung in Bottrop-Ebel (WA-Gebiet) nördlich des Plangebietes 
b) Wohnbebauung in Essen-Vogelheim an der Straße "lm Stollen" 

(WA-Gebiet) östlich des Plangebietes 

Nach Anwendung des Abstandserlasses (Rd. Erl. des Ministers für Umwelt, 
Raumordnung und Landwirtschaft V. 21.03.1990 - MBL. NW Nr. 32 vom 
8. Mai 1990) ergibt sich folgende Gliederung in Abstandsklassen: 

GI1.i 

GIi.2 

GI2.i 

G12.2 

GI3 

GI4 

Gls 

Gls 

Industriegebiet, zulässig sind Betriebe und Anlagen der 
Abstandsklasse 
IV bis VII 
Industriegebiet, zulässig sind Betriebe und Anlagen der 
Abstandsklasse 
I11 bisVII 
Industriegebiet, zulässig sind Betriebe und Anlagen der 
Abstandsklasse 
IV bisVII 
Industrieqebiet, zulässiq sind Betriebe und Anlaqen der 
~bstandsklasse 

- 

III bisVII 
Industriegebiet, zulässig sind Betriebe und Anlagen der 
Abstandsklasse 
III bisVII 
Industriegebiet, zulässig sind Betriebe und Anlagen der 
Abstandsklasse 
III bisVII J 

Industriegebiet, zulässig sind Betriebe und Anlagen der 
Abstandsklasse 
III bisVII 
Industriegebiet, zulässig sind Betriebe und Anlagen der 
Abstandsklasse 
IV bis VII 



GI7 Industriegebiet, zulässig sind Betriebe und Anlagen der 
Abstandsklasse 
IV bis VII 

Gem. § 31 (1) BauGB sind ausnahmsweise Betriebe und Anlagen der 
nächsthöheren Abstandsklasse zulässig, wenn durch Einzelgutachten ihre 
immissionsschutzrechtliche Unbedenklichkeit nachgewiesen ist. 

Die Liste zum vorgenannten Erlaß (Abstandsliste) ist im Anhang zur Begrün- 
dung wiedergegeben. Sie is t  Bestandteil des Bebauungsplans und dort abge- 
druckt. 

Ausnahmen/Nutzungsausschlüsse 
, .. 

Um Nutzungskonflikte innerhalb des GI-Gebietes zu vermeiden und um den 
begründeten Flächenbedarf für industrielle Nutzung der Stadt Essen zu er- 
halten, wird gemäß § 1 (5, 6, 9) und § 9 (3) BauNVO (textliche Festsetzung 
Nr. 1.2) festgesetzt. 

.,Gern. § 1 (6) Nr. 1 BauNVO sind die nach § 9 (3) BauNVO 
ausnahmsweise zulässigen Nutzungen nicht Bestandteil dieses 
Bebauungsplanes." 

,,Gern. § 1 (5 und 9) BauNVO sind von den nach § 9 (2) Nr. 1 BauNVO 
allgemein zulässigen Gewerbebetrieben aller Art Einzelhandels- 
betriebe aller Art nicht zulässig." 

1.2 Nebenanlagen 

Um die von der Bebauung freizuhaltenden Flächen vollständig begrünen zu 
können, setzt der B-Plan fest (textliche Festsetzung Nr. 2): 

"Nebenanlagen i. S. von § 14 (1) BauNVO sind außerhalb der über- 
baubaren Grundstücksflächen unzulässig." 

2 Maß der baulichen Nutzung 

Das Maß der baulichen Nutzung ist baugebietsweise einheitlich durch die 
Grundflächenzahl (GRZ), die Baumassenzahl (BMZ) und die Höhe der bauli- 
chen Anlagen hinreichend bestimmt und wird gem. § 16 [2) Nr. 1, 2 und 4 
BauNVO festgesetzt, um einen möglichst großen Spielraum bei der Ausnut- 
zung der Baugebiete zu erhalten. 

2.1 Grundflächenzahl (GRZ) 

Entsprechend der Zweckbestimmung für ein Industriegebiet und weil aus 
Gründen der Altlastensicherung ein hohes Maß an Versiegelung anzustreben 
ist, wird die maximal zulässige Grundflächenzahl [GRZ) gem. § 19 BauNVO 
auf 0,8 festgesetzt. 



2.2 Baumassenzahl (BMZ) 

Für die Industriegebiete wird die maximal zulässige Baumassenzahl (BMZ) 
gem. § 21 BauNVO von 10,O festgesetzt, um die Baugebiete optimal ausnut- 
zen zu können. 

2.3 Höhe der baulichen Anlage 

Bauplanungsrechtlich werden die max. Höhen der baulichen Anlagen auf 
77 m ü. NN festgesetzt (5 18 BauNVO). Dies entspricht einer maximalen Ge- 
bäudehöhe von Ca. 35 Metern. Weitere Beschränkungen ergeben sich aus 
den Begrenzungen im Schutzstreifen der Hochspannungsfreileitung 
(höchstens 10 Meter) und der Höhenbeschränkung im Bereich einer Richt- 
funkstrecke der Deutschen Telekom. 

Mi t  dieser Kombination von max. Höhe, BMZ und GRZsoll erreicht werden, 
daß einerseits keine zu hohe Baumasse ermöglicht wird, daß andererseits 
aber punktuell 2.B. Hochregallager möglich sind. 

3 Überbaubare Flächen 

Die im Bebauungsplan konzipierten überbaubaren Grundstücksflächen wer- 
den durch die Festsetzung von "Baugrenzen" gem. § 9 (1) Nr. 2 BauGB i.V.m. 
§ 23 BauNVO bestimmt, um ein geordnetes, städtebauliches Erscheinungsbild 
der zukünftigen Bebauung zu erreichen. 

4 Örtliche Bauvorschriften 

In einer örtlichen Bauvorschrift nach § 86 (1) und (4) BauONW wird die An- 
bringung von Werbeanlagen für den Bereich des Bebauungsplanes einheit- 
lich geregelt. Dies ist erforderlich, um das einheitliche Logo nicht durch dif- 
fuse Werbung zu überstrahlen. Ferner soll der öffentliche Straßenraum all- 
gemeinverbindlich gestaltet und nicht durch Anbringung individueller Wer- 
bung privatisiert werden. Der Bebauungsplan sieht daher folgende Festset- 
zungen vor: 

Gem. 5 86 (1) und (4) BauONW 

- sind Einzelwerbeanlagen nur am Ort der Leistung zulässig, 

- sind Gemeinschaftswerbeanlagen und Hinweistafeln an anderen Orten 
nur zulässig, sofern sie einem im gesamten Bebauungsplangebiet ein- 
heitlichen Muster entsprechen, 

- sind Werbeanlagen und Fahnen über der Traufhöhe von Gebäuden unzu- 
lässig, 

- sind Werbeanlagen unzulässig in einem 5 m breiten Streifen hinter der 
Straßenbegrenzungslinie. 



5 Wald 
gem. § 9 (1) Nr. 18 b BauGB 

Die wertvollsten Bereiche des Gehölzbestandes werden als "Wald" festge- 
setzt. Zu diesen Bereichen zählt die Halbinsel und das Bruchwaldrelikt östlich 
der Aluminiumhütte. 

Die Pflege hat der Eigentümer durchzuführen. 

~ e i t e ' r e  Flächen werden im Bereich des Grünzuges angepflanzt und entwik- 
kelt. Es soll eine lockere Waldstruktur entstehen, die auch Lichtungen und 
wechselfeuchte Bereiche enthält. Die hier ausgewiesenen Flächen werden 
ebenfaiis weitgehend als "Wald" festgesetzt. 

Die erstmalige Anpflanzung von Teilflächen sowie die'pflege der gesamten 
Waldflächen innerhalb des Plangebietes sowie die Anlage und Pflege von Er- 
satzrnaßnahmen auf Flächen außerhalb des Plangebietes sind durch städte- 
bauliche Verträge verbindlich geregelt worden. (Siehe Kapitel XII. Punkt 2 :  
Städtebauliche Verträge). 

6 Private Grünflächen 
gem. 5 9 (1) Nr. 15 BauGB 

- Private Grünfläche mi t  dem Kennbuchstaben .,am: 

Diese private Grünfläche liegt an der Haupterschließungsstraße 
(Nordsüdrichtung) und bildet den südlichen Abschnitt des 50 m breiten 
Grünzuges und grenzt an die Waldflächen des Grünzuges an. 

- Private Grünfläche mi t  dem Kennbuchstaben .P': 

Diese private Grünfläche befindet sich im nordöstlichen Teil des Plange- 
bietes (Fläche GI4) und wird als 10 m breiter Grünstreifen ausgebildet. 

- Private Grünfläche mit dem Kennbuchstaben „gn: 

Diese private Grünfläche liegt im östlichen Teil des Plangebietes und wird 
als 5 rn breiter Grünstreifen entlang der Grenze zum Hafengebiet aus- 
gebildet. 

Die vorgenannten privaten Grünflächen werden darüber hinaus als Flächen 
für  Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und 
Landschaft gemäß § 9 (1) Nr. 20 BauGB zum Zwecke des Ausgleichs festge- 
setzt (genaue Beschreibung der Maßnahmen siehe Kapitel V1 , Punkt 12). 

7 Fläche m i t  besonderem Nutzungszweck 

Die Fläche südlich des Hafenbeckens wird gemäß § 9 (1) Nr. 9 BauGB als 
Fläche mi t  besonderem Nutzungszweck (hafenbezogene, logistische Einrich- 
tungen) festgesetzt. 



8 Erschließung 

8.1 Öffentliche Verkehrsflächen 
gern. § 9 (1) Nr. 11 BauGB 

Das Plangebiet wird an 4 Punkten an das Straßennetz der Stadt Essen ange- 
schlossen. Zwei Anschlußpunkte, Bottroper Straße und Sulterkamp (jetzige 

- Zufahrt zur Aluminiumhütte), sind bereits vorhanden. Der Anschluß Sulter- 
kamp ist über einen städtebaulichen Vertrag gesichert worden und wird spä- 
ter dem öffentlichen Verkehr gewidmet. 

Der Anschluß an die Bottroper Straße wird entsprechend den Ergebnissen 
der Netzplanberechnung - erstellt von der Stadt Essen- für die zukünftige 
Verkehrsbelastung ausgebaut. Die vorhandene Ampelsteuerung wird entspre- 
chend erweitert und angepaßt. Der Ausbauquerschnitt der Bottroper Straße 
ist ausreichend dimensioniert. um die im Plangebiet entstehende zusätzliche 
Verkehrsbelastung aufzunehmen. Eine gesicherte Erschließung des Plange- 
bietes is t  somit gewährleistet. Die rechtliche Sicherung ist im stadtebau- 
lichen Vertrag geregelt worden. Die ßelastungszahlen für die Bottroper 
Straße und den Ausbau des Kreuzungsbereiches Bottroper StraßelHaus-Horl- 
Straße sind im Kapitel IX (3.7) dargestellt. 

Die dritte noch zu realisierende Anbindung erfolgt über die Straße "Am 
Stadthafen", sie wird jedoch nur für die Nutzung durch den Pkw-Verkehr 
freigegeben. Für den Lkw-Verkehr wird an der Grenze zum Stadthafen ein 
Wendehammer mit  einem Gesamt-ausbauquerschnitt von 25 m (mit Mittel- 
insel) eingerichtet. Für eine spätere Nutzung durch den gesamten Verkehr 
wird in der Gestaltung der Trasse eine Option freigehalten. 

Die vierte Anbindung erfolgt im Anschluß an die Lüschershofstraße, der dort 
bestehende Wendehammer wird zurückgebaut und die Straße in ihrem 
vorhandenen Querschnitt an die ~ o r d - G d - ~ t r a ß e  angeschlossen. 

Die Durchführung der Erschließungsmaßnahrnen i s t  in einem stadtebau- 
lichen Vertrag geregelt worden. 

M i t  den V. g. Anbindungen wird das Plangebiet in Ostwestrichtung und in  
Nordsüdrichtung erschlossen. Von den Haupterschließungsachsen gehen 
noch untergeordnete Straßen für die weitere Erschließung der Einzelgrund- 
stücke ab. Durch die Hauptachsen in Ostwest- und Nordsüdrichtung mit den 
angeschlossenen Nebenstraßen ist eine optimale Erschließung des gesamten 
Plangebietes möglich. Der Hauptknotenpunkt wird, um einen flüssigen Ver- 
kehrsablauf zu erzielen, als Kreisverkehr ausgebildet. Untergeordnete Straßen 
werden durch einfache Einmündungen an die Haupterschließungsstraßen 
angebunden. Die Straßen sollen mit unterschiedlichen Querschnitten ausge- 
baut werden. 



a) Für die Ost-West-Spange ist ein Gesamt-Ausbauquerschnitt von 20 m 
mi t  folgendem Aufbau vorgesehen: 

Fahrbahn 2x3 ,50m = 7,00 m 
Parken beidseitig Längsaufstellung 2x2,OOm = 4,00 m 
Grünstreifen beidseitig 2 X 2,00 m = 4,00 m 
Geh- und Radweg einseitig 1 X 3,50 m = 3,50 m 
Gehweg einseitig 1 x1,50m = 1,50 m 

b) Die Nord-Süd-Achse erhält einen Ausbauquerschnitt von 13,50 m mit 
folgendem Aufbau: 

. . 
Fahrbahn 2~3,50111 = 7,00 m 
Parken einseitig Längsaufstellung 1 X 2,00 m = 2,00 m 
Grünstreifen einseitig 1 X 2,00 m = 2,00 m 
Geh- und Radweg einseitig 1 X 2,50 m = 2,50 m 

C) Die Nebenstraßen werden mi t  maximal 15,OO m ausgebaut. Der Quer- 
schnitt ergibt sich aus folgendem Aufbau: 

Fahrbahn 2 X 3,00 m = 6,00 m 
Parken einseitig Längsaufstellung 1 X 2,00 m = 2,00 m 
Grünstreifen einseitig 1 X 2,00 m = 2,00 rn 
Geh- und Radweg einseitig 1 X 3,50 m = 3,50 m 
Gehweg einseitig l x 1 , 5 0 m  = 1,50 m 

d) Der Kreisverkehr wird als "kleiner Kreisverkehr" ausgebildet und hat fol- 
genden Aufbau: 

Innerer Kreis als Grünfläche, 13,OO m 
Kreisringfahrbahn innen, 
überfahrbare Fläche für LKW-Verkehr 

2 X 2.50 m = 5,00 m 
Kreisringfahrbahn normale Fahrspur 2 X 6,00 m = 12,OO m 
Grünstreifen 2 X 2,00 m = 4,00 m 
Geh- und Radweg 1 X 3,50 m = 3,50 m 
Gehweg l x 1 , 5 0 m  = 1,50 m 

Die vorhandenen Wegebeziehungen mi t  dem Umland werden aufgenommen, 
so daß durch die Realisierung des B-Plans eine weiterevernetzung durch die 
entlang der Haupterschließungsstraßen geplanten Geh- und Radwege er-. 
folgt. 

In dieser Vernetzung wird auch als Bestandteil des Ost-West-Grünzuges im 
Emscher Landschaftspark eine neue Grün- und Radwegeverbindung einbezo- 
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gen, um die Netzlücke des regionalen Radwanderweges entlang des Rhein- 
Herne-Kanals zu schließen. Sie verläuft über die Halbinsel im Bereich des 
Waldes und wird dann im Seitenraum der Ost-West-Achse geführt. An der 
Ostgrenze des Areals schwenkt sie in Richtung Rhein-Herne-Kanal, um auf 
dem Gebiet des Stadthafens bis zur geplanten Brücke im Seitenbereich der 
Straße „Am Westufer" geführt zu werden. Im Bereich der Halbinsel wird die 
genaue Trassierung noch gefunden, innerhalb der festgesetzten öffentlichen 
Verkehrsflächen i s t  sie dadurch vorgegeben und im östlichen Bereich ist sie 
innerhalb der festgesetzten privaten Grünfläche durch ein Gehrecht zugun- 
sten der Allgemeinheit gesichert. 

8.2 Stellplätze 

a gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB . . 

Stellplätze für Pkw im öffentlichen Straßenraum sollen dort errichtet wer- 
den, wo das Profil der Straße dies zuläßt und wo eine Belebung des Straßen- 
raumes durch Fußgänger auf dem Weg zum /vom Auto erwünscht ist. Stell- 
plätze für Lkw werden im öffentlichen Straßenraum nicht angelegt, weil dies 
zum einen dieVerkehrssicherheit und zum anderen das städtebauliche Er- 
scheinungsbild beeinträchtigt. Der Raum zwischen den Straßenbegrenzungs- 
linien ist so bemessen, daß die Anordnung von Pkw-Stellplätzen in Langsauf- 
Stellung möglich ist. Der Nachweis der notwendigen Stellplätze gem. § 51 
BauONW ist für alle Bauvorhaben auf den Baugrundstücken selbst zu führen. 

8.3 Gleisanschluß 
gern. § 9 (1) Nr. 21 BauGB 

Oie im Plangebiet vorhandenen Gleise bleiben weitestgehend in Betrieb. Nur 
der Gleisanschluß im Norden östlich der Siloanlagen wird bei Bedarf zurück- 
gebaut. 

Für mögliche Gleisanschlüsse wird im Norden die vorbereitete Trasse 
(Erdbauwerk) freigehalten, von Süden aus wird an der Peripherie des Plan- 
gebietes ebenfallieine Trasse für einen möglichen ~ le isan~ch luß an die be- 
stehende Gleisanlage freigehalten. An der südwestlichen Grundstücksgrenze 
wird außerdem eine Fläche für einen später möglichen Anschluß an das DB- 
Gleis nach Oberhausen freigehalten. 

Für die Gleisanlagen wurden gemäß § 9 (1) Nr. 21 BauGB unter der Nr. 2 
Fahrrechte für den Betreiber der Hafenbahn festgesetzt. 

8.4 Anbindung an öffentlichen Nahverkehr 

Die Buslinie Nr. 166 oder 1501170 erhält im Bereich der Ost-West-Spange 
eine Endhaltestelle. Die Taktfrequenz der An- und Abfahrten muß mit den 
Verkehrsbetrieben entsprechend dem Bedarf festgelegt werden. Die Zufahrt 
zum Plangebiet kann entweder über die Bottroper Straße, über den Stadtha- 
fen oder den Sulterkamp erfolgen. 



8.5 Hafenanschluß 

Der Rhein-Herne-Kanal begrenzt das Gebiet im Norden. Über den in Ost- 
westrichtung verlaufenden Kanal ist der Anschluß an das Binnenwasserstra- 
ßennetz gegeben. 

9 Ver- und Entsorgung 

9.1 Schmutzwasserentsorgung 

Die Entwässerung wird im Trennsystem vorgenommen, um die von der Em- 
scherqenossenschaft qeplante Verbesserunq der Wasserqualität der Berne 
durckden Bau eines ~chmutzwassersamml~rs zu gewäh;leisten. Die Einlei- 
tung des Schmutzwassers wird bis zum Bau des V. g. Sammlers direkt in die 
Berne erfolgen. 

Die Vorklärung von betriebsspezifischen Abwässern muß auf dem Grund- 
stück entsprechend der gültigen Abwassersatzung und in Uocreinstimmung 
mit den1 Landeswasserqesetz (LWG) und dem Wasserhaushaltsqesetz (WI.IG) . 
erfolgen. 

9.2 Ableitung von Niederschlagswasser 

Sämtliche Straßen werden über Straßeneinläufe und über einen neu zu bau- 
enden Regenwasserkanal i n  die Berne entwässert. Straßengräben müssen 
ebenso wie Mulden und Rigolen für  Niederschlagswasser wegen der Gefahr 
der Mobilisierung von Schadstoffen ausgeschlossen werden. 

Aufgrund der Belastungssituation is t  es nicht möglich, das Niederschlags- 
Wasser der Baugrundstücke zu versickern. Sauberes Niederschlagswasser 
kann in Zukunft oberflächig i n  wechselfeuchten Bereichen verdunsten bzw. 
wird auf den GI-Flächen zurückgehalten. Im Bereich der Grünflächen wird 
eine ausreichende Andeckung mi t  wasserundurchlässigen Schluffen vorgese- 
hen, so daß von einer Gesamtversiegelung des Geländes ausgegangen wer- 
den kann. Das anfallende überschüssige Regen- und Oberflächenwasser wird 
dem Trennsystem, welches das Gesamtgelände entwässert, zugeleitet. Eine 
dezentrale Versickerung muß mi t  Ausnahme der Halbinsel und des Bruch- 
waldreliktes unterbleiben, da die quartären Stau- und Grundwasserhorizonte 
nicht mi t  Wasserzutritten gefördert werden sollen. 

Sämtliche Entwässerungsanlagen werden entsprechend DIN-EN 752 Teil IV V. 

Juni 1993 "Entwässerungssysteme außerhalb von Gebäuden" bemessen. 

9.3 Frischwassewersorgung. Loschwasser 

Die Wasserversorgung des Plangebietes wird durch die Stadtwerke Essen von 
2 Einspeisepunkten aus gesichert. Die Anschlußpunkte liegen in den Straßen- 
anschlußbereichen Bottroper Straße und Sulterkamp. Durch das entstehende 



Verbundsystem wird die Trinkwasser-,Brauchwasser- und Löschwasserver- 
sorgung sichergestellt. 

9.4 Energieversorgung 

Gasversorgung 

Die Gasversorgung des Plangebietes erfolgt ebenfalls durch die Stadtwerke 
Essen. Die Anbindungen an das vorhandene Netz liegen wie bei der Wasser- 
versorgung ebenfalls in  den Anschlußbereichen Bottroper Straße und Sulter- 
kamp, so daß auch hier ein Verbundsystem entsteht. 

Durch ausreichende Leitungsdimensionierung wird die Versorgung der Ein- 
zelgrundstücke entsprechend dem Bedarf gesichert. : 

Versorgung mi t  elektrischer Energie 

Die Versorgung des Plangebietes erfolgt über das bestehende 10 KV-Netz der 
RWE Energie vom Stadthafen, vom Sulterkamp und von der Bottroper Straße 
aus. lnfolge dervernetzung können an Schwerpunkten desVerbrauchs zu- 
sätzliche Stationen vorgesehen werden. 

Fernheizung 

Die Versorgung des Plangebietes kann aus dem Bereich Sulterkamp bzw. 
Stadthafen erfolgen. Der Anschluß wird jedoch erst nach Feststellung des 
tatsächlichen Bedarfs hergestellt. 

Für die Verlegung von Fernheizleitungen im Plangebiet wird einseitig in den 
straßenbegleitenden Gehwegen eine Trasse freigehalten. 

Zur Zeit steht nicht fest, ob eine wirtschaftliche Fernwärmeversorgung auf- 
qebaut werden kann. Da für Produktionsprozesse das bereitqestellte Tempe- 
raturniveau nicht ausreicht, wäre unter umständen in eine aufwendige 
zweischienige Versorgung zu investieren. 

9.5 lmmissionsschutzrechtliche Festsetzungen 
gem. § 9 (1) Nr. 23 BauGB 

M i t  Hinweis auf die besondere Belastungssituation werden die Schad- 
stoffkonzentrationen im Abgas begrenzt (textliche Festsetzung Nr. 3). 
Maßstab sind die Beschlüsse zum umweltpolitischen Konzept der Stadt Essen. 
Demnach wird festgesetzt, daß die Emissionen von SO2 und Staub höchstens 
40 o/o des entsprechenden Grenzwertes der TA-Luft betragen dürfen. 
Um rationelle Energienutzung sicherzustellen, wird weiter festgelegt, daß 
dasVerhältnis von Primärenergie zu Nutzenergie kleiner als 1,5 sein muß 
(siehe auch Anlage 3 der Begründung). 



10 Geh-. Fahr- und Leitungsrechte 

Für das Rückkühlwerk und die Pumpstation der Aluminiumhütte am Ende 
des Hafenbeckens werden gemäß § 9 (1) Nr.21 BauGB unter Nr. 4. Geh- und 
Fahrrechte zugunsten der Firma Aluminium Essen GmbH festgesetzt. 

Für die Gleisanlagen in den Gewerbe- und Industriegebieten werden für den 
Betreiber der Hafenbahn gemäß § 9 (1) Nr. 21 BauGB unter Nr. 2 Fahrrechte 
festgesetzt. 

Für den Medienkanal, die Tonerdeleitung und die lndustriewasserleitung 
werden qemäß § 9 (1) Nr. 21 BauGB unter Nr. 3 Leitunqsrechte für die 
~ lumin iü rn  Essen GmbH festgesetzt. 

. . 

Für die private Verkehrsfläche westlich des Hafenbeckens wird für  den Be- 
treiber der Werksanlagen nordwestlich des Plangebietes (ehern. AEG-Kanis) 
gemäß 5 9 (I), Nr. 21 BauGB unter Nr. 1 ein Geh- und Fahrrecht festgesetzt. 

Die Radwegeverbindung entlang des Rhein-Herne-Kanals ist durch 
Gehrechte zugunsten der Allgemeinheit (Nr. 5) gesichert und zwar von der 
Halbinsel bis zur öffentlichen Verkehrsfläche bzw. von der Ost-West-Spange, 
im östlichen Plangebiet, bis zum Hafen. 

11 Grünfestsetzungen 

Ziel des Bebauungsplanes ist u.a. eine Integration der geplanten Bebauung in 
die vorhandene Landschaft durch eine gute Ausstattung des Planungsgebie- 
tes mit ökologisch relevanten und gestalterischen Strukturen zu schaffen, 
um so auch ein Höchstmaß an Kompensationseffekten zu erzielen (siehe 
auch Kapitel 1x1. 

Der Vernetzung der einzelnen Biotope dient der zentrale Grünzug in einer 
Breite von ca. 50 m parallel zum Hüttengelände. In diesem weitgehend als 
"Wald" festgesetzten Grünzug werden wechselfeuchte Bereiche integriert. 

Neben den genannten Planungen zur ökologischen Einbindung der geplan- 
ten Neuordnung werden weitere kleinteilige und stadtgestalterisch wirksame 
Maßnahmen durchgeführt. Die Erschließungsstraßen erhalten eine Alleebe- 
pflanzung, Parkplätze werden begrünt. In Teilbereichen werden vorhandene 
Bestände als Ausgangspunkte für  die Entwicklung örtlich wirksamer Grün- 
räume genutzt. 

Der Bebauungsplan setzt daher unter der textlichen Festsetzung Nr. 4 gemäß 
§ 9 (1) Nr. 25 a „Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Be- 
pflanzungen" nachfolgendes fest: 

a) für  die nicht überbaubaren Grundstücksflächen 

Mit Ausnahme der notwendigen Zuwegungen und Zufahrten, sowie der 
im Planteil festgesetzten straßenbeqleitenden Flächen zum Anpflanzen 
von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind die nicht 
überbaubaren Grundstücksflächen gem. § 9 (1) Nr. 25a BauGß 
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fachgerecht und vollständig zu begrünen und mit  einheimischen stand- 
ortgerechten Laubbäumen sowie mit Sträuchern struktur- und arten- 
reich zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten (je angefangene 500 m2 
Grundstücksfläche zwei großkronige Laubbäume, Stammumfang in 1 m 
Höhe, mind. 0,30 m). 

Die irn Planteil festgesetzten straßenbegleitenden Flächen zum Anpflan- 
zen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sind entlang 
der Haupterschließungsstraße von Osten nach Westen mit Ausnahme der 
notwendigen Zuwegungen und Zufahrten mit Alleebäumen der Art Tilia 
cordata (Winterlinde), Stammumfang in 1 m Höhe mindestens 0,30 m, in 
einem Abstand von 10 m zueinander sowie in 1.5 m von der Straßenbe- 
grenzungslinie zu bepflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

. . 

Die im Planteil ausgewiesene private Grünfläche und mit dem Kennbuch- 
staben g gekennzeichnete Fläche ist als dreireihige Hecke mit einheimi- 
schen standortgerechten Gehölzen zu bepflanzen und dauerhaft zu er- 
halten. 

b) für die Straßenverkehrsflächen 

Mi t  Ausnahme der notwendigen Zuwegungen und Zufahrten sind inner- 
halb der Verkehrsgrünflächen Alleebäume der Art Tilia cordata 
(Winterlinde), Stammumfang in 1 m Höhe mindestens 0,30 m, in einem 
Abstand von 10 m anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

Die Verkehrsgrünfläche hat im Regelfall eine Gesamtbreite von 2,00 m. 
Sie ist durch die Ansaat von Magersubstrat zu begrünen und extensiv zu 
pflegen. 

C) für die Stellplatzflächen 

Flächen für PKW-Stellplatzanlagen sind mit  Laubbäumen zu begrünen. 
Je 4 PKW-Stellplätze is t  mindestens ein Laubbaum der Arten Sorbus 
aucuparia (Eberesche), Acer platanoides "Emerald Queen" (Ahorn) oder 
Sorbus aria (Mehlbeere) mit einem Stammumfang von 18 bis 20 cm zu 
pflanzen und dauerhaft zu erhalten. 

Baumscheiben müssen eine mindestens 4 mz große versiegelungsfreie 
Fläche aufweisen und sind m i t  Magersubstrat anzusäen. Die Pflege i s t  
extensiv durchzuführen. 

Eine empfehlende Pflanzliste landschaftsgerechter einheimischer Gehölze ist, 
der Begründung (Anhang Nr. 4) beigefügt. 

12 Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Natur und Landschaft 
gern. § 9 (1) Nr. 20 BauGB 

Die als private Grünfläche ausgewiesene und mit  dem Kennbuchstaben „a" 
bezeichnete Fläche ist zu 113 mit standortgerechten Laubbäumen anzupflan- 
zen. Temporäre Kleingewässer mit  gedichteter Sohle sind erlaubt. 
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Entlang des Grünzuges in nordsüdlicher Richtung sind Amphibienleiteinrich- 
tungen vorzusehen. Im Bereich, wo das Feuchtgebiet an die Nord-Süd-Er- 
schließungsstraße grenzt, sind Amphibientunnel zur Querung der Straßen 
vorzusehen. Diese müssen insgesamt mindestens 6 m breit sein. 

Alle weiterführenden Maßnahmen zum Amphibienschutz sind über einen 
städtebaulichen Vertrag gesichert worden (Teilfläche a, b und C). 

Der vorhandene Bewuchs der Teilfläche mi t  dem Kennbuchstaben ,,Y ist zu 
erhalten. zu ~ f l e q e n  und weiterzuentwickeln. ßestandslücken sind m i t  ein- 
heimischen, &andortgerechten Gehölzen zu schließen. 

Die Walofläche mit dem Kennbuchstaben „ b" ist erstaufzuforsten. 
Vorhandener Gehölzaufwuchs ist zu ~bernehmen. Ein Flächenante'l von 
15 010 wird als Lichtungen belassen und dauerhaft erhalten. Kleingewässer 
mi t  gedichteter Sohle sind im Bereich der Lichtungen anzulegen. Dauerhaft 
und ganzjährige Amphibienleiteinrichtungen sind herzustellen. 

Die Waldfläche mi t  dem Kennbuchstaben ..C" ist erstaufzuforsten. Vorhande- 
ner Gehölzaufwuchs ist zu übernehmen. Ein Flächenanteil von 15 010 wird als 
Lichtungen belassen und dauerhaft erhalten. Kleingewässer m i t  gedichteter . 
Sohle sind im Bereich der Lichtungen anzulegen. Dauerhafte und ganzjährige 
Arnphibienleiteinrichtungen sind herzustellen. 

Vorhandener Gehölzaufwuchs der Waldfläche mi t  dem Kennbuchstaben ..du 
ist zu übernehmen. Zur Zeit abgeholzte Waldbereiche sind vollständig wie- 
deraufzuforsten. Entlang der Straße wird in einem 3 m Streifen eine Baum- 
reihe m i t  Tilia cordata, Winterlinde, angepflanzt. 

Die Waldfläche mi t  dem Kennbuchstaben ..e" ist wiederaufzuforsten unter 
Belassung des vorhandenen Waldes. Ein Flächenanteil von 15 010 ist in mehre 
ren Lichtungen frei zu belassen und dauerhaft zu erhalten. Der im Frühjahr 
1997 angelegte Amphibienteich ist zu pflegen und zu unterhalten. Die Um- 
setzaktion der Amphibienpopulationen aus den überplanten Amphibienge- 
wässern in das neue Kleingewässer erfolgt im FrühjahrlSommer 1997. 

Alle weiteren Details sind dem Landschaftsplanerischen Fachbeitrag zu ent- 
nehmen und sind durch den städtebaulichen Vertraq über die Durchführunq - . 
von Ausgleichsmaßnahmen gesichert worden. 

VI I Kennzeichnungen und Hinweise 

1 Kennzeichnungen 
gem. 5 9 (5) BauGB 

Die "Mit umweltgefährdenden Stoffen belasteten Flächen" sind gem. § 9 (51 
Nr. 3 BauGB im Plan durch Signatur gekennzeichnet. Es handelt sich hierbei 
um dieverdachtsflächen Nr. 23/2.11, Nr. 2312.12 und Nr. 2313.01. die im 
Kataster der Stadt Essen über Altablagerungen und Altstandorte aufgeführt 
sind. 



Im Plangebiet ist der Bergbau umgegangen (textliche Kennzeichnung im 
Plan gemäß § 9 (5) Nr. 2). Nach heutigem Planungs- und Erkenntnisstand 
unterliegt der Geltungsbereich des Bebauungsplanes aber keinen 
bergbaulichen Einwirkungen mehr. Bergsenkungen sind grundsätzlich nicht 
auszuschließen. 

2 Hinweise 

A) Für den Baumbestand im Geltungsbereich dieses Bebauungsplans gilt die 
Satzung zum Schutz des Baumbestandes der Stadt Essen V. 28.09.1982. 
Amtsblatt der Stadt Essen Nr. 40 vom 01. Okt. 1982 

B) Bei Baumaßnahmen, die mit Eingriffen in derTungestörten Boden ver- 
bunden sind, ist Ca. 2 Wochen vor Baubeginn die Untere Denkmalbehör- 
de, Essen, zu benachrichtigen. 

C) Eine empfehlende Pflanzliste (Auswahlliste heimischer, standortgerechter 
Bäume und Sträucher) ist der Anlage 2a und 2b der Begründung zum 
Bebauungsplan zu entnehmen. 

D) Es wurden vor Satzungsbeschluß folgende städtebauliche Verträge 
abgeschlossen: 

- über die Altlastenbehandlung 

- über die Erschließung 

- über die Durchführung und Pflege von Ausgleichsmaßnahmen nach 
LFOG und LGNW im Plangebiet 

- über die Anlage und Pflege von Ersatzmaßnahmen nach LFOG und 
LGNW auf Flächen außerhalb des Plangebietes 

E) Folgende Gutachten liegen dem Bebauungsplan zugrunde und können 
bei den zuständigen Fachämtern der Stadt Essen eingesehen werden: 

- Sanierungsplan vom Februar 1997 in Anlehnung an das Abfallgesetz 
des Landes NW (Landesabfallgesetz vom 07.02.1995, § 31 Abs. 4). 
verfaßt durch die agiplan AG in Zusammenarbeit mit Siedek und 
Kügler (Beratende Ingenieure für Grundbau). Hierzu gehört der 
Prüfbericht der Stadt Essen vom 21.05.1997. 

- Landschaftsplanerischer Fachbeitrag vom Mai 1997 (Planungsgruppe 
Boyer, Landschaftsarchitekten BDLA) 

- Entwässerungsgutachten (integral GmbH) vom August 1996 

- Gutachterliche Stellungnahme desTiefbauamtes der Stadt Essen zur 
Verkehrsumlegung vom Januar 1997 



Vl l l  Nachrichtliche Übernahmen 
gem. § 9 (6) BauGB 

Hochspannungsleitungen 

Innerhalb des Plangebietes verlaufen folgende Hochspannungsleitungen, die 
nachrichtlich übernommen worden sind: 

1. 110 kV-Leitung Borbeck - Pkt.Preßwerk von Mast 2 bis Mast 10 N 

2. 110 kV-Leitung Pkt. Preßwerk-Sulterkamp von Mast 10 N über Mast 101 
zum Mast 102 

Die unter Punkt 1 genannte Hochspannungsleiturig verläuft in einem 
Schutzstreifen von 2 mal 19 m, die unter Pkt. 2 in ein'em Schutzstreifen von 
2 mal 16 m. 

Die Leitungsmasten 2 bis 5 müssen in einem Umkreis mi t  12 m Radius von 
jeglicher Anpflanzung freigehalten werden. Im verbleibenden Schutzstreifen 
von Mast 2 bis 5 dürfen Bäume und Sträucher bis zu einer Endwuchshöhe 
von 12 m (54,OO m.ü.NN) angepflanzt werden. 

Die Leitungsmasten 6 bis 8 müssen in einem Umkreis mi t  19 m Radius und 
die Leitungsmasten 10 N, 101 und 102 müssen in einem Umkreis mi t  16 m 
Radius von jeglicher Bebauung freigehalten werden. 

Im verbleibenden Schutzstreifen der unter Punkt 1 und 2 aufgeführten Lei- 
tungen von Mast 6 bis Mast 102 können Gebäude bis zu einer Höhe von 
10 m über EOK (51 m über NN) errichtet werden. 

Richtfunkstrecke 

Über den Planbereich verläuft die Richtfunkverbindung Nr. 2080091017 der 
Deutschen Telekom für den Fernmeldeverkehr. Die maximal zulässige Bau- 
höhe von 119 m über NN darf in bestimmten Zonen innerhalb des Schutzbe- 
reiches der Richtfunkverbindung nicht überschritten werden, um das Funk- 
feld nicht zu beeinträchtigen. 

Planfeststellung 

Für den Bau des Rhein-Herne-Kanals wurde seinerzeit ein Planfeststellungs- 
verfahren durchgeführt. Teile des so festgelegten Betriebsgeländes liegen in- 
nerhalb des Plangebietes und sind nachrichtlich übernommen worden. 

IX  Auswirkungen der Planung 

1 Belange des Natur- und Landschaftsschutzes 

Die Aufstellung eines Bebauungsplanes zur Errichtung eines Gewerbe- und 
Industriegebietes stellt einen Eingriff in  Natur und Landschaft dar, der kom- 
pensationspflichtig ist, sofern hiermit neues Baurecht geschaffen wird. 
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Rechtsgrundlage ist § 8a Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG, 1993) und 
§§ 4-6, Landschaftsgesetz (LG NW 1993). 

Nicht anzuwenden ist die naturschutzrechtliche Eingriffsregelung auf Flä- 
chen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Ortsteile, sofern Bauvorha- 
ben hier nach § 34 (1) oder (2) BauGB zu beurteilen wären. 

Innerhalb des aufzustellenden Bebauungsplanes ist deshalb zu unterschei- 
den, ob Einqriffe im Sinne des Naturschutzrechtes dadurch entstehen, daß 
neues ~aurecht  geschaffen wird oder ob schon vorher Baurecht nach § 34 
BauGB bestanden hat. 

Durch den vorliegenden Bebauungsplanentwurf wird formell neues Baurecht 
geschaffen, weil hinsichtlich der Gesamtfläche ein planerisches Rege- 
lungsbefürfnis besteht. Bauanträge könnten aber bereits heute in Teilflächen 
des Plangebietes nach § 34 BauGB beurteilt werden. Die Ausgleichsbilanz 
würde sich demzufolge günstiger darstellen. 

Dieser Aspekt wurde aber - da hier eindeutig von einem Planungserfordernis 
ausgegangen wird - rein rechnerisch bei der Ausgleichsbilanz nicht 
berücksichtigt und auch nicht quantifiziert. Das Abwägungsergebnis stellt 
allein auf das Planungserfordernis ab. Gleichwohl ist dieser Umstand bei der 
Abwägung über das Ausgleichsdefizit argumentativ erwähnenswert. 

Als Eingriffe gelten alle Veränderungen der Gestalt oder Nutzung von 
Grundflächen, die die Leistungsfähigkeit des Naturhaushaltes erheblich oder 
nachhaltig beeinträchtigen können. 

Der landschaftsplanerische Fachbeitrag als Instrument der Eingriffsregelung 
(5 6 LG NW) soll auf der Grundlage der land~chaftsökol6~ischen. 
landschaftsästhetischen und nutzungsbedingten Gegebenheiten erkennbare 
negative Auswirkungen der Baumaßnahme aufzeigen und geeignete land- 

@ schaftspflegerische Maßnahmen entwickeln und darstellen, die zu einer 
Vermeidung oder Verminderung von Beeinträchtigungen (Eingriffen) führen. 
Unvermeidbare Eingriffe sollen ausgeglichen bzw. durch Ersatzmaßnahmen 
kompensiert werden. 

Darüber hinaus werden erforderliche Gestaltungs-, Pflege- und Unterhal- 
tungsmaßnahmen aufgezeigt, sowie eine Bilanzierung von Eingriff und Aus- 
gleich erstellt. 

Die Belange des Natur- und Landschaftsschutzes wurden im landschaftspla- 
nerischen Fachbeitrag bearbeitet und in den B-Planentwurf - soweit festset- 
zungsrelevant - aufgenommen. 

Ziel ist die Integration der geplanten Bebauung in die vorhandene Land- 
schaft, ein Gleichgewicht zwischen Ökonomie und Ökologie durch eine opti- 
male Ausstattung des Planungsgebietes mit ökologisch relevanten und ge- 
stalterischen Strukturen zu schaffen. 

Folgende Festsetzungen wurden im B-Plan räumlich und inhaltlich konkreti- 
siert: 



- Flächen mit Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung 
von Natur und Landschaft 
gem. § 9 (1) Nr. 20 BauGB 

- Flächen zur Anpflanzung von Gehölzen (Bäumen und Sträuchern) 
gern. § 9 (1) Nr. 25a BauGB 

- Wald 
gem. 5 9 (1) Nr. 18b BauGB , 

- Private Grünflächen 
gem. § 9 (1) Nr. 15 BauGB 

- Verkehrsflächen . .. 
gem. 5 9 (1) Nr. 11 BauGB 
(Stellplätze, Rad- und Gehwege sowie Straßenbegleitgrün) 

2 Unvermeidbarkeit des Eingriffs 

Der Eirgriff in Natur und Landschaft ist für diesen Standort unvermeidbar. 

Der Standort eignet sich nach eingehender Betrachtung im besonderen 
Maße zur Ansiedlung von Industrie und Gewerbe: 

Das Gebiet ist von seiner Lage im Stadtraum, seiner industriellen Vorprägung 
und Nachbarschaft, seiner infrastrukturellen Ausstattung (Hafen, Gleise. 
Straßenanschluß mi t  hoher Kapazität) vorrangig für gewerbliche Nutzung 
geeignet und dementspr chend langfristig im Flächennutzungsplan als 
gewerbliche Baufläche V !I rgehalten worden. 

Es handelt sich um die einzige noch verfügbare zusammenhängende Indu- 
strieansiedlungsfläche in Essen. 

Die grundsätzliche Entscheidung zur Nutzung als Industrie- und Gewerbe- 
gebiet wurde auch schon durch Darstellungen im Gebietsentwicklungsplan 
und im Flächennutzungsplan getroffen. Es entspricht dem Anpassungs- und 
Entwicklungsgebot der § 1 (4) und § 8 (2) BauGB, diese Ziele auf der Ebene 
der verbindlichen Bauleitplanung zu konkretisieren (siehe Kapitel V, 
Punkt 1 : Darstellungen des Gebietsentwicklungsplanes). 

Es entspricht auch dem Grundsatz der Vermeidung und Minderung von Ein- 
griffen in Naturhaushalt und Landschaftbild, wenn wie hier industriell vor- 
geprägte Gebiete mit z. T. aufstehenden lndustrieruinen für neue gewerbli- 
che Nutzungen reaktiviert werden. Um Arbeitsplätze zu schaffen, wäre näm- 
lich die einzige Alternative die Inanspruchnahme von ökologisch sensiblen 
oder für die Naherholung bedeutenden Grünflächen des Essener Stadtum- 
landes. 



3 Voraussichtliche Auswirkungen 

3.1 Zu erwartende Beeinträchtigung des Vorhabens durch die Umwelt 

Die Flächen sind durch vorhandene bzw. frühere industrielle Nutzung 
z. T. erheblich vorbelastet. 

Die Untersuchungen zur Altlastensituation ergaben, daß es durch den bela- 
steten Boden zu lokalen Schadstoffeinträgen ins Grundwasser kommt. Der 
Sanierungsplan sieht vor, in Bezug auf die Schutzgüter Wasser und Boden 
große Teile des B-Plangebietes zu versiegeln und punktuell zusätzliche 
Maßnahmen (siehe Sanierungsplan) durchzuführen. : 

Lärm 

Das Areal ist durch die vorhandenen Industriegebiete und die angrenzende 
vierspurige Bottroper Straße vorbelastet. 

3.2 Zu erwartende Beeinträchtigung der Umwelt durch das Vorhaben 

Naturhaushalt und Landschaft 

- Durch die großflächige Versiegelung kommt es zu einem Verlust von 
Flora und Biotoptypen 

- Durch dieversiegelung des Bodens, Rodung und Überschüttung der Bio- 
topstrukturen kommt es zu Verlust von Nahrungs, Brut- und Aufent- 
haltsbiotopen der Fauna 

- Veränderung des Artenspektrums 

- Veränderung der Standortbedingungen 

- Verlust der Biotopvernetzung und Reduzierung der Gewässerdichte 

- Verschlechterung der Lebensbedingungen in den verbleibenden Habita- 
ten 

- Beeinträchtigungen der angrenzenden Fauna durch Lärm- und Schad- 
stoffimmissionen der Industrie und des neuentstehenden Verkehrs 

- Veränderung des Landschaftsbildes und -erlebens 

- Veränderung der Wirkungen von Freiräumen 



- Bedingt durch die großflächige Versiegelung kommt es zu einem verän- 
derten Strahlungsfeld, starker Aufheizung, Abwärme- und Feuchtepro- 
duzenten. Das Windfeld verändert sich. 

- Reduktion von kaltluftproduzierenden Flächen durch Versiegelung 

- Klimatische Barrierewirkung durch die geplante Industriebebauung, ins- 
besondere für die Austauschfunktion für den innerstädtischen Bereich 

- Veränderung der lufthygienischen Situation durch Schadstoffimmissio- 
nen, bedingt wird dieses durch die produzierende Industrie bzw. den neu 
auftretenden Ziel- und Quellverkehr des Industriegebietes. 

Gewässer und Grundwasser 

Aus den in der Anschüttung vorhandenen Bodenverunreinigungen können 
zur Zeit Schaastoffe m' t  versickerndem Niederschlagswasser allmahlich in 
tiefere Bodenhorizonte und letztlich in das Grundwasser verlagert werden. 
Durch großflächige Versiegelung von belasteten Flächen und Sanierung bzw. 
Sicherung von Schadstoffherden wird der Eintrag in das Grundwasser 
drastisch reduziert. Somit dürfte es mittelfristig zu einer wesentlichen 
Verbesserung der Grundwasserqualität kommen. 

Boden 

Keine Beeinträchtigung, da die Böden innerhalb des Plangebietes erheblich 
mi t  umweltgef'ahrdenden Stoffen belastet sind. 

Lärm 

Keine Beeinträchtigung, da für  die Industriegebiete eine Gliederung 
entsprechend der Abstandsliste vorgenommen wurde. 



3.3 Maßnahmen zur Vermeidung des Eingriffs 

Als wesentliche Vermeidungsmaßnahmen zählen 

- Erhalt der Halbinsel 

- Erhalt des Emscherbruchwaldreliktes 

- Erhalt der Waldfläche „du  

3.4 Maßnahmen zur Minderung des Eingriffs 

, , 

Umweltbereiche Naturhaushalt und Landschaft : 

- Minderungen des Eingriffs werden dadurch erreicht, daß Schutzmaß- 
nahmen, z. B. Zäune um die Grünflächen und Baustellenverbot in den zu 
erhaltenden Grünbereichen. getroffen werden. 

- Amphibienleitzäune sowie Amphibiendurchlässe werden an den Straßen- 
querungen eingerichtet. 

- Anlage von gedichteten Kleingewässern für den Amphibienschutz 

Die aufgezeigten Zusammenhänge lassen erkennen, daß sowohl die Bebau- 
ung als auch die Altlastensanierung in einem gewissen Konflikt mit dem 
Schutzgut FloralFauna stehen, wogegen die Schutzgüter Boden und Wasser 
durch die geplanten Entwicklungsmaßnahmen eineVerbesserung erfahren. 
Diese Zusammenhänge machen auch die Unvermeidbarkeit von Defiziten 
deutlich, die sich beim Schutzgut Flora und Fauna ergeben werden. 

Umweltbereiche Luf t  und Lokalklima 

- Durch die erhaltenen und geplanten Grünflächen wird eine Minderung 
der negativen Auswirkungen erreicht. 

- Diesem Zweck dienen im einzelnen die Begrünungsmaßnahmen auf den 
Industrieflächen und der zentral angelegte Grünzug. 

- Der Grünzug wird in Teilbereichen als Wald mit Lichtungen gestaltet, so 
daß er dem Aufbau eines gemäßigten Wald- und Parkklimas dient. Der 
Entstehung von Inversionen wird damit vorgebeugt. Die kaltluftprodu- 
zierenden Wiesenflächen werden reduziert. 

- Durch die Schaffung von wechselfeuchten Bereichen wird die Luft- 
feuchtigkeit erhöht. 

~ i e g e ~ l a n t e n  Maßnahmen auf dem Gelände mindern den Eingriff für das 
Schutzgut Klima. 



Umweltbereiche Gewässer/Grundwasser und Boden 

Bedingt durch die geplante Überbauung und Verkehrserschließung, sowie 
bedinat durch die Forderuna nach Altlastensicheruna und Verbesserunq der 
situafion des ~rundwasserhaushaltes erfolgt die flä&ige ~ e r s i e g e l u n ~ i r o -  
ßer Teile des Baugebietes, welches zu einer Verbesserung für die Schutzgüter 
Boden und Wasser fuhrt. 

Bei den Sanierungselementen handelt es sich im einzelnen um: 

- Auskofferung und Einkapselungsmaßnahmen mit anschließender Ober- 
flächenversiegelung und Wiedereinbau von konditionierbaren Böden in 
unsensiblen Bereichen des Grundstückes (Sanierungszone 1); punktuelle 
Injektion. . .- 

- Auskofferung und fachgerechte Entsorgung von nicht konditionierbaren 
Massen im Bereich schadstoffbelasteter Belastungsherde. die im Grund- 
wasserhorizont liegen und zu Grundwasserbelastungen führen. 

- Injektionsmaßnahmen im Bereich der Rennanlage zur Immobilisierung 
der Cyanid- und PAK-Schadstoffe (San~erungszone 2) durch Komplexie- 
rung und Sorption; Injektion der Schadensherde im Randbereich zur ver- 
tikalen Abdichtunq (Dichtunqsschleier): ~unktuel le Ausschachtunqen mi t  

Die Auskofferung der gravierendsten Bodenbelastungen mit organischen 
Schadstoffen (im wesentlichen Kohlenwasserstoff-Verbindungen und Cya- 
nide) bewirkt eine dauerhafte Abwendung der fortlaufenden Grundwasser- 
gefährdung in den hiervon betroffenen Bereichen. 

M i t  den Injektionsmaßnahmen sollen die Schadstoffe aus weiteren ermittel- 
ten Sanierungsbereichen im Untergrund in eine äußerst schwer lösliche Form 
überführt werden. Durch die Verfestigung werden die Schadstoffe im Boden 
fixiert, so daß auch diese Sanierungsmethode der Abwendung der vorhande- 
nen Grundwassergefahrdung in bereits definierten Bereichen dient. 

Soweit technisch möglich, sollen die ausgehobenen belasteten Böden vor Ort 
behandelt (verfestiat) werden. Ein weitaehender Wiedereinbau unter defi- 
nierten Sicherung4orkehrungen auf dem Grundstück selbst wird angestrebt. 

Neben diesen „aktivens' Maßnahmen zur Sanierung der Altlast werden sich 
für  den Schutz des Grundwassers außerdem folgende Maßnahmen mittel- 
fristig positiv auswirken: 

- Weiträumige Versiegelung in den Baugebieten durch großflächige, flach 
gegründete Gebäude und befestigte Verkehrsflächen; 

- Vermeidung von Schadstoffeinträgen ins Grundwasser durch Verzicht 
auf vertikale Drainagen, wie sie über Kiespfahle (Stopfverdichtung) bzw. 
Pfahlgründungen und undichte Bodenzonen zwischen der Anschüttung 
und dem Pfahlschaft auftreten können; 



- Abführung des auf den versiegelten Flächen anfallenden Niederschlags- 
Wassers in die alsTrennsystem ausgelegte Kanalisation und Einleitung in 
den vorhandenen Vorfluter; 

- Einleiten von überschüssigem Oberflächen- und Niederschlagswasser aus 
abgedichteteten Teichen über RandrigolenlDrainagen in das vorhandene 

.Trennsystem; 

- Im Bereich der Grünflächen wird eine ausreichende Andeckung mi t  
wasserundurchlässigen Schluffschichten vorgesehen, so daß von einer 
Gesamtversiegelung des Geländes ausgegangen werden kann. Das 
anfallende überschüssige Regen- und Oberflächenwasser wird im Bereich 
der Grünflächen durch Geländeprofilierung undIoder über Randrigolenl 
Drainagen dem Trennsystem, welches das Gesamtgelände entwässert, 
zugeleitet. 

- Verzicht auf eine dezentrale Versickerung mi t  Ausnahme der Halbinsel 
und des Bruchwaldrelikts wegen der erhöhten Grundbelastung der 
Anschüttung. Sauberes Niederschlagswasser kann in Zukunft oberflächig 
in wechselfeuchten Bereichen oder in den abgedichteten Teichen ver- 
dunsten bzw. wird auf  den GI-Flächen zurückgehalten. Eine Versickerung 
muß m i t  Ausnahme der Halbinsel und des Bruchwaldrelikts unterbleiben, 
da die quartären Stau- und Grundwasserhorizonte nicht mi t  
Wasserzutritten gefördert werden sollen. 

Neben der mittelfristigen Verbesserung der Grundwassersituation als Resul- 
ta t  der eigentlichen Maßnahmen der Altlastensanierung sowie der sonstigen 
Vorkehrungen werden im  Endzustand nach erfolgter Bebauung durch die 
Versiegelung und die Andeckung der Grünbereiche auch die Gefährdungs- 
pfade „ Direktkontakt" und ,,StaubverfrachtungM dauerhaft unterbunden. 

In Bezug auf die Nutzungen an der Oberfläche geht somit im Endzustand 
von der Altlast keine Gefährdung - insbesondere auch keine Gesundheitsge- 
f'ährdung - aus. Der Bebauungsplan sieht insgesamt keine Nutzungen vor, 
die mi t  den festgestellten Bodenbelastungen unvereinbar wären. 

Für die Phase der eigentlichen Altlastensanierung sowie bei allen Bautatig- 
keiten wird die Überwachung und Begleitung durch einen Fachgutachter 
erfolgen. 

Zur Erfolgskontrolle der durchzuführenden Sicherungs- und Sanierungs- 
maßnahmen wird eine fortlaufende Beobachtung der Schadstoffsituation im . 
Grundwasser vorgenommen. Es ist zu erwarten, daß als Folge der Altlasten- 
sanierung und der weitgehenden Versiegelung insgesamt eine Verbesserung 
der Belastungssituation hinsichtlich der Kohlenwasserstoff-Verbindungen 
und der Cyanide eintritt. 

Die Durchführung einer regelrechten Grundwassersanierung kommt dagegen 
aufgrund der großen Flächenausdehnung der Altlast, ihrer Mächtigkeit sowie 
der teilweisen Lage der kontaminierten Anschüttung im grundwas- 
sererfüllten Bereich nicht in Betracht, da erhebliche Bedenken hinsichtlich 
der technischen Machbarkeit und der Verhältnismäßigkeit einer solchen 
Maßnahme bestehen. Nach gutachterlicher Einschätzung wäre ein absehba- 



rer Sanierungserfolg nicht zu erwarten. da die erhöhten Grundbelastungen 
des Grundwassers z.B. mit Schwer- und Leichtmetallen, Eisen, Mangan und 
Fluorid aufgrund einer ständigen Nachlieferung durch die Altanschüttung 
nicht zu sanieren sind. Hinzu kommt, daß das anfallende Grundwasser nicht 
zur Trinkwasserversorgung eingesetzt wird. Erst nach einer gewissen Dauer 
der Langzeitbeobachtung wird bewertet werden können, ob die dann durch- 
geführten Maßnahmen zur Einhaltung der definierten Sanierungszielwerte 
für das Grundwasser geführt haben. 

Sämtliche Maßnahme; zur Altlastensituation einschließlich der Dokumen- 
tierung, Kontrolle und Langzeitüberwachung sind im Sanierungsplan in Ver- 
bindung mit  einem behördlichen Prüfbericht festgeschrieben. Die Umsetzung 
dieser Maßnahmen wurde durch einen städtebaulichen Vertrag öffentlich- 
rechtlich gesichert. . . 

3.5 Maßnahmen zum Ausgleich des Eingriffs 

- Die neu zu schaffenden Freiflächen werden naturnah angelegt. Die 
wechselfeuchten Bereiche sowie deren Gestaltung entsprechen dem An- 
forderungsprofil für Amphibienlaichgewässer. 

- Der geplante Grünzug dient der Vernetzung der einzelnen zu erhalten- 
den Grünbereiche. 

- Bedingt durch die umfangreiche, straßenbegleitende Baumpflanzung 
wird der durch die Straße entstehende Eingriff ausgeglichen. 

- Die großzügige Begrünung der Grundstücksflächen ermöglicht eine Ver- 
zahnung zwischen öffentlichem und privatem Raum. 

- Der geplantezentrale Grünzug sowie die zu erhaltenden Waldflächen 
gliedern das Baugebiet. 

- Der ~ompensationsbedarf aus landschaftsökologischer Sicht von 
39.53 ha ist nicht komplett auszugleichen. Durch die Maßnahmen auf 
den Grundstücken und durch Anlage privater Grünflächen sowie den 
straßenbegleitenden Bäumen werden insgesamt 10,38 ha ausgeglichen. 
Das verbleibende Defizit beträgt 29,15 ha. 

3.6 Ersatzmaßnahrnen 

Die Forstersatzfläche liegt im Kreis Neuss. Stadt Dormagen, Gemarkung Nie- 
venheim, Flur 21, Flurstück 70. 

Die 2,5 ha große Fläche wird mit landschaftsgerechten Gehölzen in 
Forstqualität nach Vorgaben der Forstbehörde aufgeforstet. 

Die Ersatzfläche für die landschaftsökologischen Belange liegt im Essener 
Stadtteil Karnap, Gemarkung Karnap, Flur 4, Flurstück 453. 



Die 3,15 ha große Fläche ist zu entsiegeln. Große Teile des Areals sind als 
Hochstaudenfluren auszubilden. Eine Ca. 8.000 m2 große Fläche is t  mi t  Ge- 
hölzgruppen aus landschaftsgerechten Gehölzen anzupflanzen. 

M i t  den Maßnahmen auf der Ersatzfläche kann eine Kompensation von 
5,66 ha angerechnet werden. Neben dem plangebietsinternen Ausgleich von 
10,38 ha wird damit insgesamt ein Ausgleich von 16.04 ha = 40.56 010 

erbracht. 

Die Maßnahmen werden über einen städtebaulichen Vertrag gesichert. Zu- 
sätzlich erfolgt eine Baulasteintragung für die genannten Flächen. 

3.7 Verkehrliche Auswirkungen und Verkehrslärm ' . 

Um festzustellen, wie sich die neuen geplanten Nutzungen auf und außer- 
halb des Plangebietes verkehrlich auswirken, wurden von der Stadt Essen 
Verkehrsmodellrechnungen durchgeführt. Ausgehend vom Prognose-Nullfall 
(inkl. Berücksichtigung der geplanten neuen Nutzungen MI-Gelände, AEG- 
Kanis-Gelände, Passarea etc.) ist auf der Bottroper Straße, nördlich der Haus- 
Horl-Straße eine maximale Belastungszunahme von Ca. 2.000 Kfz124 h und 
südlich der Haus-Horl-Straße von Ca. 1.500 Kfz124 h zu verzeichnen. 

Der Ausbauquerschnitt der Bottroper Straße entspricht in etwa dem 
Regelquerschnitt RQ 26 für die Kategoriegruppe B II (RAS Q) nach Tafel 4. 
Hier kann mit  einer Leistungsfähigkeit von 2.400 Kfzlh X 2 = 4.800 Kfzlh 
gerechnet werden, d. h. auf den Zeitraum von 24 h is t  eine Leistungs- 
fähigkeit von 115.200 Kfz124 h gegeben. Die maximale Verkehrsbelastung 
einschließlich der Mehrbelastung beläuft sich auf Ca. 40.000 Kfz124 h. 
Hieraus ist ersichtlich, daß der Querschnitt der Bottroper Straße ausreichend 
bemessen is t  und nur der Kreuzungsbereich entsprechend der neuen Ver- 
kehrsbelastung ausgebaut werden muß. Die Belastung der Einmündung 
Haus-Horl-Straße beläuft sich auf ca. 16.200 Kfz124 h und im Bereich der 
Zufahrt zum Plangebiet auf Ca. 9.000 Kfz124 h. Die Mehrbelastung ist auch 
bezüglich desVerkehrslärms verträglich, da an diesem Streckenabschnitt 
ausschließlich gewerbliche Nutzungen angrenzen. 

Auf der Vogelheimer Straße ist eine Entlastung von ca. 1.000 Kfz124 h 
ermittelt worden. Belastungszunahmen wurden für die Straße Weidkamp 
von Ca. 2.600 Kfz124 h und für die Daniel-Eckhardt-Straße von Ca. 5.000 
Kfz124 h verzeichnet. 

Zu Erhöhungen desverkehrslärmpegels kommt es aufgrund der Modellrech- 
nunqen in den anqrenzenden Wohnqebieten nicht. Für Industrieqebiete, die 
hier7nnerhalb de;~ebauun~s~lanesiest~esetzt  werden, sind in GIN 18005 
(Beiblatt 1) "Schallschutz im Städtebau" keine Orientierungswerte angege- 
ben. Um keine Konflikte mit dem Ruheanspruch möglicher Anwohner ent- 
stehen zu lassen, wird textlich festgesetzt, daß ausnahmsweise zulässige 
Nutzungen (Wohnungen für Betriebs- und Bereitschaftspersonal) nicht Be- 
standteil des Bebauungsplanes werden. 



X Bodenordnung 

Die wesentlichen Flächen gehören einem Eigentümer, so daß ein gesetzliches 
Bodenordnungsverfahren nicht erforderlich wird. 

XI Zahlenwerte 

Die einzelnen Flächenarten stellen sich in ihrer Verteilung wie folgt dar: 

1 Flächengrößen 

- GI-Gebiete 53,38 ha 
- Wald . . 21.22 ha 
- Private Grünflächen 3,96 ha 
- Fläche für besondere Nutzungen 3,30 ha 
- öffentliche Verkehrsflächen 4,35 ha 

-------------- 
Verfahrensgebiet insgesamt 86,21 ha 

2 Nutzungskennziffern 

- Industriegebiete 
Grundflächenzahl (GRZ) 0 3  
Baumassenzahl (BMZ) 10,O 

XI I Öffentlich-rechtliche Regelungen 

1 Baulasten 

Folgende Sachverhalte sind über Baulasten geregelt worden: 

- Altlastensicherung auf der Fläche Stadt Essen. Gemarkung Vogelheim, 
Flur 17, Flurstück 77 

- Sicherung einer Ersatzfläche für Kompensationsmaßnahmen, Stadt 
Essen, Gemarkung Karnap, Flur 4, Flurstück 453 

- Sicherung einer Waldersatzfläche, Stadt Dormagen, Gemarkung Nieven- 
heim, Flur 21, Flurstück 70 . . 



2 Städtebauliche Verträge 

Städtebauliche Verträge sind abgeschlossen worden: 

1. Über die Altlastenbehandlung 

Grundlage des städtebaulichen Vertrages ist der Sanierungsplan vom 
Februar 1997 in Anlehnung an das Abfallgesetz für das Land NW 
(Landesabfallqesetz) vom 7.2.1995. § 31 (4) vom Februar 1997 in- 
Verb'ndung mit dem Prüfbericht dcr Stadt Essen vom 21.05.1997. Der 
Sanier~nysplan oeinnaltet m wesentlichen 

- die Zusammenfassung der vorliegenden Untersuchungen. Begutach- 
tungen und Entscheidungen . . 

- die möglichen Sanierungsvarianten 

- die Elemente des Sanierungskonzeptes und die Begründung für die 
Auswahl 

- sowie Aussagen zu Arbeits- und Emissionsschutzmaßnahrnen, sanie- 
rungsbegleitender Überwachung, Überwachung nach erfolgter 
Sanierung und zur Kostenberechnung der Sanierungsmaßnahme 

2. Über die Erschließung 

Der Erschließungsvertrag beinhaltet im wesentlichen Aussagen über: 

- den Vertragsgegenstand 

- den Umfang der Erschließungsarbeiten 

- die allgemeinen Ausbaubedingungen 

- die besonderen Ausbaubedinaunaen 
Straßenbau, Kanalbau, ~traßenb<leuchtun~, Öffentliche Grünanla- 
gen, Spielplätze und Straßenbegrünung 

- die Auschreibung, Vergabe und Ausführung der Bauleistungen 

- die Versorgungsleitungen 

- die Zusatz- bzw. Anschlußarbeiten 

- die Sicherheitsleitsung und den Erfüllungszwang 

- die Haftung des Erschließungsträgers und vorzeitige Benutzung der 
Erschließungsanlagen 

- die Ab- und Übernahme der Erschließungsanlagen 

- die Eigentumsübertragung der Erschließungsflächen 



- die Beitragspflicht des Erschließungsträgers 

- den Ausbau von Erschließungsanlagen durch die Stadt 

- die Vermessung 

die Wirksamkeit desvertrages 

3a. Über die Durchführung und Pflege von Ausgleichsmaßnahmen nach 
LFOG und LGNW im Plangebiet 

Die Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz sind in den ersten zwei Jah- 
ren nach Rechtskraft des B-Planes umzusetzen. Die Pflege und der Erhalt 
der Flächen ist dauerhaft zu sichern. , . 

Bei Ausgleichsmaßnahmen, die in Abhängigkeit zu den Baumaßnahmen 
stehen, z.B. Parkplatzbegrünung, Begrünung von 20 % der GI-Fläche, 
sind diese unverzüglich in der darauffolgenden Vegetationsruhperiode 
auszuführen. 

- Teilfläche ,,aM gi l t  für den irn B-Plan als private Grünfläche ausgewie- 
senen Bereich. Sie ist im Sinne der Landschaftsökologie zu gestalten, 
zu pflegen und zu entwickeln. Das Gebiet ist zu 113 m i t  standortge- 
rechten Laubgehölzen anzupflanzen. 213 der Fläche ist als Hochstau- 
denflur witerzuentwickeln oder ggf. neu zu entwickeln. Kleingewäs- 
ser m i t  gedichteter Sohle sind im Bereich der Hochstaudenfluren an- 
zulegen. Dauerhaft und ganzjährige Amphibienleiteinrichtungen sind 
herzustellen. 

- Teilfläche „ b" beinhaltet die als Wald festgesetzte Fläche des Grün- 
Zuges südlich der Ost-West-Spange. Die Fläche ist erstaufzuforsten. 
Vorhandener Gehölzaufwuchs ist zu übernehmen. Ein Flächenanteil 
von 15 010 wird als Lichtungen belassen und dauerhaft erhalten. 
Kleingewässer m i t  gedichteter Sohle sind im Bereich der Lichtungen 
anzulegen. Dauerhaft und ganzjährige Amphibienleiteinrichtungen 
sind herzustellen. 

- Teilfläche ,,C" umfaßt den Bereich um das zu erhaltende „Emscher- 
bruchwaldrelikt" (alte Mergelgruben). Er erhält ebenfalls das Planzei- 
chen ,,Wald" und ist erstaufzuforsten. Vorhandener Gehölzaufwuchs 
ist zu übernehmen. Ein Flächenanteil von 15 010 wird als Lichtungen 
belassen und dauerhaft erhalten. Kleingewässer mi t  gedichteter 
Sohle sind im Bereich der Lichtungen anzulegen. Dauerhafte und 
ganzjährige Amphibienleiteinrichtungen sind herzustellen. 

- Teilfläche ,,d0 beinhaltet den Bereich östlich des Ruinenfeldes 
(nördlich der Ost-West-Spange). Diese Fläche wird ebenfalls als Wald 
festgesetzt. Vorhandener Gehölzaufwuchs is zu übernehmen. Zur Zeit 
abgeholzte Waldbereiche sind vollständig wiederaufzuforsten. 

- Teilfläche ,,e" umfaßt die Halbinsel am Rhein-Herne-Kanal. Sie erhält 
ebenfalls das Planzeichen Wald. Die gesamte Fläche ist wiederaufzu- 
forsten unter Belassung des vorhandenen Waldes. Ein Flächenanteil 
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von 15 010 i s t  in mehreren ~ichtungen frei zu belassen und dauerhaft 
zu erhalten. Der im Februar 1997 angelegte Amphibienteich i s t  zu 
pflegen und zu unterhalten. Die Umsetzaktion der Amphibienpopu- 
lationen aus den überplanten Amphibiengewässern in das neue 
Kleingewässer erfolgt im MailJuni 1997. 

3b. Über die Anlage und Pflege von Ersatzmaßnahrnen nach LFoG und LG 
auf Flächen außerhalb des Plangebietes 

- Die Ersatzfläche für die landschaftsökologischen Belange liegt im 
Essener Stadtteil Karnap, Gemarkung Karnap, Flur 4, Flurstück 453. 
Die Fläche ist zu entsiegeln. Große Teile des Areals sind als Hochstau- 
denfluren auszubilden. 114 der Fläche ist mi t  Gehölzgruppen aus land- 
schaftsgerechten Gehölzen anzupflanzen:. 

- Die Forstersatzfläche liegt im Kreis Neuss, ~ t a d t  Dormagen, Gernar- 
kung Nievenheim, Flur 21. Flurstück 70. Aufgeforstet werden Acker- 
flächen, ehemalige Gartengrundstücke sowie Teile einer Brache. Die 
Fläche wird mit  landschaftsgerechten Gehölzen in Forstqualität nach 
Vorgaben der Forstbehörde aufgeforstet. 

- Die Maßnahmen zum Ausgleich und Ersatz sind in den ersten zwei 
Jahren nach Rechtskraft des B-Planes umzusetzen. Die Pflege und 
der Erhalt der Flächen ist dauerhaft zu sichern. 

- Bei Ausgleichsmaßnahmen, die in Abhängigkeit zu den Baumaß- 
nahmen stehen. 2.B. Parkplatzbegrünung, Begrünung von 20 010 der 
GI-Fläche. sind diese unverzüglich in der darauffolgenden Vegetati- 
onsruheperiode auszuführen. 

Xl l l  Kosten der Bauleitplanung 

Entsprechend des abzuschließenden städtebaulichen Vertrages erfolgt die 
Herstellung der gesamten Erschließungsanlagen gem. § 127 BauGB durch die 
RWE Energie Aktiengesellschaft. Nach Fertigstellung der neuen Erschlie- 
ßungsanlagen werden diese unentgeltlich an die Stadt Essen abgetreten. 
Demzufolge entstehen der Stadt Essen durch die Realisierung des B-Planes 
keine Kosten. 



XIV Aufzuhebende Bebauungspläne 

Mi t  dem lnkrafttreten des vorliegenden Bebauungsplanes gelten die ihm 
entgegenstehenden, früher getroffenen Festsetzungen als aufgehoben. 

Insbesondere treten außer Kraft die Festsetzungen des Bebauungsplanes Nr. 
48/70 "Sulterkamp und I .  Änderung Hafenstraße", soweit sie den Geltungs- 
bereich des vorliegenden Bebauungsplanes betreffen. 

Stadt Essen m t  für Stadtplanung und 
Dezernat für Planung. Bau un 

Dr.-lng. Wiese von Ofen 
Beigeordnete 




























